
 

 

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER KOMMENTAR 10/7/2015 

 

Odysseus und der Gesang der Eurorettung 

 

von NORBERT F. TOFALL 

 

 Der Eurorettung genannte Regelbruch hat Griechenland nicht gerettet. 

 Dieser Regelbruch hat dazu geführt, daß das persönliche Regiment, die Herrschaft von einzelnen 

Menschen über Menschen, welche in einer freien Gesellschaft eigentlich durch die Herrschaft 

des Rechts ersetzt werden soll, zurückgekehrt ist. 

 Selbst wenn es zum Grexit kommen sollte, dann ist das nicht die Folge einer Rückkehr zu den 

ursprünglich gesetzten Regeln, sondern die Folge von persönlichen Machtkalkülen und –

begehren. 

 

 

Der Gesang der Sirenen verwirrt den Seemän-

nern, die in ihre Hörweite kommen, die Sinne. 

Die antiken Seeleute waren von den lieblichen 

Gesängen der Sirenen so verzaubert, daß sie 

ihren Kurs aufgaben, um zu den Sirenen zu ge-

langen. Ein tödlicher Fehler, der sich bis heute 

oft wiederholt. Denn die Sirenen haben nichts 

anderes im Sinne, als die Seemänner genüßlich 

zu verspeisen.  

 

Odysseus wurde von Kirke vor den Sirenen ge-

warnt. Da er trotzdem neugierig auf den Sire-

nengesang war, sich und seine Besatzung aber 

nicht von den Sirenen verspeisen lassen wollte, 

ließ er die Ohren seiner Seemänner mit Wachs 

verschließen und sich selbst an den Mast des 

Schiffes binden. Er befahl seinen Seeleuten, ihn 

in keinem Fall vom Mast zu binden. Seine See-

leute gehorchten. Sobald Odysseus den Gesang 

der Sirenen vernahm, wurde sein Herz tief be-

rührt, und er wollte sich von seinen Fesseln 

befreien, um zu den Sirenen zu eilen. Seine See-

leute aber, deren Ohren vom Wachs verschlos-

sen und so vor dem Sirenengesang geschützt 

waren, segelten weiter und an den todbringen-

den Sirenen vorbei und dachten nicht daran, 

Odysseus loszubinden.  

 

Der blinde Dichter Homer schildert den zur con-

ditio humana gehörenden Konflikt zwischen 

Vernunft und Begehren, bleibt aber nicht kla-

gend bei dieser Beschreibung stehen, sondern 

liefert einen Konfliktlösungsmechanismus, der 

in der konkreten Gefahrensituation Rettung für 

alle ermöglicht. Die vor der konkreten Gefah-

rensituation gewählte Regel, der Konfliktlö-

sungsmechanismus, kann ihre rettende Funkti-

on nur entfalten, wenn sie in der konkreten 

Gefahrensituation automatisch angewendet 

wird. Dieser Automatismus, der Regelgehorsam 



 
 

 
2 

in der konkreten Situation, wird natürlich als 

Zwang empfunden. Odysseus will sich deshalb 

von seinen Fesseln befreien. Der Hilferuf der 

griechischen Regierung nach Bail-out vom Janu-

ar 2010 ist deshalb verständlich. Die Antwort 

der europäischen Staats- und Regierungschefs 

vom 11. Februar 2010 war jedoch fatal, denn 

diese Hilfszusage hat Griechenland gerade nicht 

gerettet. Der weitere Ablauf  bis heute ist be-

kannt. 

 

Der Eurorettung genannte Regelbruch – ein-

schließlich des OMT-Programms der EZB – hat 

aber nicht nur Griechenland nicht gerettet. Die-

ser Regelbruch hat dazu geführt, daß das per-

sönliche Regiment, die Herrschaft von einzelnen 

Menschen über Menschen, welche in einer 

freien Gesellschaft eigentlich durch die Herr-

schaft des Rechts ersetzt werden soll, zurückge-

kehrt ist.  

 

In unseren Diskussionen am Kaffeeautomaten 

und per Rundmail, in welchen wir in dieser Wo-

che die Folgen des griechischen Referendums 

ebenso abschätzen wollten wie die Frage, wann 

die EZB den ELA-Kredithahn zudrehen muß 

usw., konnten und können wir deshalb nicht auf 

die gesetzten Regeln zurückgreifen. Denn an 

diese hält sich sowieso keiner der politischen 

Akteure. Wir sind gezwungen, den Charakter 

und die Persönlichkeitsstruktur von Merkel, 

Draghi und Tsipras zu betrachten:  

 

Läßt sich Draghi den schwarzen Peter zuspielen? 

Oder wartet er auf ein politisches Signal von 

Merkel und den anderen Regierungschefs? 

Wann hat Merkel genug und senkt den Dau-

men? Und ist es Tsipras wichtiger, in Griechen-

land als Volksheld gefeiert zu werden, der im 

Zweifelsfall mit fliegenden Fahnen untergeht? 

Wird die gestern am späten Donnerstagabend 

vorgelegte Reformliste der griechischen Regie-

rung von den Gläubigern als tragfähig angese-

hen werden? Und verrät Tsipras mit dieser Re-

formliste sein eigenes Referendum? Oder will er 

sogar aus dem Euro geworfen werden und 

strickt bereits an einer Opferlegende? Oder läßt 

sich Merkel doch erpressen, weil sie persönlich 

nicht die Charakterstärke besitzt, öffentlich 

einzugestehen, daß ihr Satz „Scheitert der Euro, 

scheitert Europa“ ein politischer Fehler und 

ökonomischer Blödsinn war? 

 

Ökonomisch führt die Rückkehr des persönli-

chen Regiments zu Erwartungsunsicherheiten 

und zu Wohlfahrtsverlusten. Das Schicksal von 

hochkomplexen modernen Gesellschaften hängt 

vom Charakter und der Persönlichkeit einzelner 

Menschen ab, die sich politische Führer nennen 

und unter politischer Führung die situations-

adäquate Reaktion zur Erhaltung der eigenen 

Macht verstehen, nicht den Regelgehorsam. Der 

französische Finanzminister äußerte laut Reu-

ters noch am gestrigen Donnerstag: „Wir müs-

sen uns bei der Anwendung von Regeln den 

Umständen anpassen.“ Und selbst wenn es jetzt 

zum Grexit kommen sollte, dann ist das nicht 

die Folge einer Rückkehr zu den ursprünglich 

gesetzten Regeln, sondern die Folge von per-

sönlichen Machtkalkülen und –begehren. Die 

Sirenen freuen sich schon auf ihre neuen Opfer 

und werden desto lauter singen. 
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